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Wir. Die IG Metall. 
Eine Gewerkschaft stellt sich vor.
Du möchtest gerne mehr wissen über die IG Metall? 
Unser Magazin »Wir. Die IG Metall.« vermittelt
an  schaulich, wofür wir stehen, was wir bieten und
was Gewerkschaft heißt. Es liegt jedem Infopaket
bei und ist kostenfrei zu bestellen unter

  igmetall.de/infopaket

Direkt online Mitglied werden auf

  igmetall.de/beitreten 

Vernetzt und informiert sein.  
Unseren Newsletter be stellen unter

  igmetall.de /infoservice



Liebe Kollegin, lieber Kollege!

Wenn man seinen Arbeitsplatz verliert, kommt man in 
Kontakt mit der Agentur für Arbeit vor Ort. Die Agen-
tur hat mehrere Aufgaben. Über sie erfolgt etwa die 
Zahlung des Arbeitslosengeldes (ALG). Zudem unter-
stützt sie einen bei der Suche und Aufnahme einer 
neuen Beschäftigung. 

Erwerbslose berichten von ganz unterschiedlichen 
Erfahrungen mit ihrer jeweiligen Agentur für Arbeit. In 
jedem Fall ist es gut, beim Gang zur Agentur über die 
eigenen Rechte und Pflichten Bescheid zu wissen.

In dieser Broschüre haben wir Informationen zu zen- 
tralen Fragen des Bezugs von ALG zusammengestellt: 
Wie hoch ist das ALG? Muss jede von der Agentur an-
gebotene Tätigkeit angenommen werden? Was ist ein 
zumutbares Arbeitsangebot und was nicht? Wann tre-
ten Sperrzeiten ein?

Vorwort

Es gilt aber: Lass dich im Zweifel beraten!  
So kann deine Situation geklärt werden.  
Als IG Metall-Mitglied steht dir die Rechts- 
beratung deiner IG Metall vor Ort offen.

i
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Wie hoch ist das Arbeitslosengeld, 
und wie lange wird es gezahlt?

Das ALG beträgt ca. 60 Prozent des letzten Netto-
verdienstes, mit Kind 67 Prozent. Anspruch auf ALG 
haben Personen, die innerhalb der letzten 30 Monate 
mindestens zwölf Monate sozialversicherungspflichtig 
beschäftigt waren. Dies muss nicht am Stück erfolgt 
sein, es können beispielsweise auch drei mal vier Mo-
nate gewesen sein. Unter bestimmten Voraussetzun-
gen, die in § 142 Abs. 2 SGB III geregelt sind, können 
auch sechs Monate ausreichend sein. Angerechnet 
werden auch Zeiten einer Versicherungspflicht kraft Ge-
setzes, z. B. Zeiten des Mutterschutzes oder Kranken-
geldbezugs.

Entscheidende Faktoren für die Dauer des ALG- 
Bezugs sind die Beschäftigungsdauer und das Alter. 
Dies verdeutlicht die Tabelle.

Versicherungs- 
pflichtige 
Beschäftigung 
von mindestens … 

nach Vollendung  
des …

ALG- 
Bezugsdauer  

12 Monaten – 6 Monate

16 Monaten – 8 Monate

20 Monaten – 10 Monate

24 Monaten – 12 Monate

30 Monaten 50. Lebensjahres 15 Monate

36 Monaten 55. Lebensjahres 18 Monate

48 Monaten 58. Lebensjahres 24 Monate

Bezugsdauer von Arbeitslosengeld
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Was ist eine Eingliederungs- 
vereinbarung? 
Eine Eingliederungsvereinbarung ist ein Vertrag zwi-
schen dir und deinem Arbeitsvermittler bzw. der Agen-
tur. Eine vorab mit dem Arbeitssuchenden vorzuneh-
mende Potenzialanalyse soll Ziele und Fähigkeiten 
herausfinden. In dem Vertrag sind die Schritte für deine 
Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt geregelt. Es 
werden die Pflichten und Leistungen beider Seiten bei 
der Arbeitssuche, das Ziel und die verfolgte Strategie 
festgelegt. So wird zum einen geregelt, welche Hilfen 
dir das Amt bietet, zum anderen aber auch, welche 
Pflichten du bei der Arbeitssuche hast und welche Akti-
vitäten von dir erwartet werden. Weitere Inhalte können 
Zwischenziele und Maßnahmen sein sowie notwendige 
rechtliche Belehrungen.

Du solltest bei der Agentur für Arbeit nichts vorschnell 
und unüberlegt unterschreiben. Wenn du dir unsicher 
bist und die Folgen deiner Unterschrift nicht über-
blicken kannst, dann bitte um Bedenkzeit. 

Es ist möglich, eine Eingliederungsvereinbarung mit 
nach Hause zu nehmen und diese noch einmal nä-
her zu prüfen. Solltest du die Unterschrift verweigern, 
kann die Eingliederungsvereinbarung jedoch als Ver-
waltungsakt festgestellt werden. Hierzu kannst du 
dich bei deiner Gewerkschaft oder einer unabhängi-
gen Beratungsstelle beraten lassen.

Muss ich jedes Arbeitsangebot 
annehmen? 
Wer eine von der Agentur für Arbeit angebotene, zu-
mutbare Arbeit ablehnt oder nicht antritt, erhält eine 
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Sperrzeit. Gleiches gilt, wenn Arbeitslose  durch ihr 
Verhalten das Zustandekommen eines Beschäfti-
gungsverhältnisses verhindern, indem sie beispiels-
weise zu einem Vorstellungsgespräch nicht erschei-
nen. Allerdings muss die Agentur für Arbeit bei dem 
Stellenangebot für den Fall, dass du ablehnst, auf 
eine mögliche Sperrzeit hinweisen.

Was ist eine Sperrzeit?
Sperrzeit bedeutet, dass du für eine gewisse Zeit kein 
Arbeitslosengeld bekommst. In der Regel mindert 
sich die Anspruchsdauer auf das ALG um die Dauer 
der Sperrzeit. Sperrzeiten können wegen verschiede-
ner Sachverhalte angeordnet werden. Die Dauer der 
Sperre kann von einer Woche bis zu zwölf Wochen 
betragen. Sie ist abhängig vom Grund der Sperrzeit 
und evtl. davon, ob zum ersten, zweiten oder dritten 
Mal eine Sperrzeit wegen eines Grundes festgestellt 
wurde. Obwohl du kein Geld bekommst, verkürzt eine 
Sperrzeit zudem die Zeit, in der du Anspruch auf das 
Arbeitslosengeld hast.

Wenn im Laufe der Zeit mehrere Sperrzeiten von insge-
samt 21 Wochen für dich festgestellt werden, verlierst 
du deinen Anspruch auf Arbeitslosengeld ganz.

Was ist zumutbare Arbeit? 
Nicht jede angebotene Arbeit ist zumutbar. Entschei-
dend ist vor allem das angebotene Entgelt. Generell 
gilt: Auch eine Arbeit, bei der du weniger verdienst 
als in deinem letzten Beschäftigungsverhältnis, gilt 
als zumutbar. Je länger deine Arbeitslosigkeit an- 
dauert, umso mehr Verschlechterungen musst du  
bei einer neuen Arbeit in Kauf nehmen.
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Welches Entgelt ist zumutbar?
In den ersten drei Monaten der Arbeitslosigkeit 
musst du ein Entgelt akzeptieren, das bis zu 20 Pro-
zent unter deinem letzten Verdienst liegt. Vom vier-
ten bis sechsten Monat gilt ein Minus von bis zu 
30 Prozent als zumutbar. Verglichen wird in beiden 
Fällen das alte mit dem neuen Bruttoentgelt. Einmal-
zahlungen wie etwa Urlaubs- oder Weihnachtsgeld 
zählen bei dem Vergleich mit. Ab dem siebten Monat 
der Arbeitslosigkeit musst du eine noch größere Ein-
buße beim Entgelt akzeptieren. Verglichen wird nun 
das angebotene Nettoentgelt abzüglich der anfal-
lenden Werbungskosten, also etwa Fahrtkosten oder 
Gewerkschaftsbeiträge, mit der Höhe deines Arbeits-
losengeldes. Du musst nun auch eine Stelle akzep-
tieren, bei der du nur so viel Geld bekommst, wie du 
Arbeitslosengeld erhältst.

Kann ich selbst prüfen, ob ein Entgelt 
zumutbar ist?
Ja, vorausgesetzt in dem Stellenangebot ist der Ver-
dienst auch angegeben. Dann ist es einfach zu prü-
fen, ob der Verlust größer als 20 beziehungsweise 30 
Prozent ist. Ab dem siebten Monat kannst du für den 
Vergleich des in Aussicht gestellten Nettoentgelts mit 
deinem Arbeitslosengeld einen Brutto-Netto-Rechner 
im Internet verwenden, z. B. auf der Seite: 

  lohnspiegel.de

Ist der Verdienst nicht im Stellenangebot angegeben, 
solltest du möglichst schnell mit deinem Arbeitsver-
mittler oder dem Arbeitgeber, der die Stelle anbietet, 
sprechen, um die Verdiensthöhe zu erfahren.



8

Welche Fahrzeit gilt als zumutbar?
Neben dem Entgelt spielt vor allem noch die Fahrzeit 
zur Arbeit eine Rolle. Bei einer täglichen Arbeitszeit 
über sechs Stunden gilt in der Regel eine tägliche Pen-
delzeit von bis zu zweieinhalb Stunden als zumutbar. 
Bei unter sechs Stunden Arbeitszeit müssen bis zu zwei 
Stunden Fahrzeit akzeptiert werden. Ab dem vierten 
Monat der Arbeitslosigkeit kann die Agentur für Arbeit 
einen Umzug außerhalb des üblichen Pendelbereichs 
verlangen. Dem kannst du »wichtige Gründe« ent- 
gegenstellen, etwa familiäre Bindungen vor Ort.

Gibt es weitere Gründe, warum ein  
Stellenangebot unzumutbar sein kann?

Zumutbar sind auch nur Stellenangebote, bei denen 
das Mindestlohngesetz beachtet wird. Danach steht Er-
werbslosen, die kürzer als ein Jahr arbeitslos sind, der 
gesetzliche Mindestlohn von 12,41 Euro (Stand 2024) 
die Stunde zu. Wer länger als ein Jahr erwerbslos ist, 
hat jedoch in den ersten sechs Monaten einer Beschäf-
tigung keinen Anspruch auf den Mindestlohn. Das hat 
die große Koalition leider gegen die Forderungen der 
Gewerkschaften entschieden.

Ein Stellenangebot gilt dann als unzumutbar, wenn ge-
gen Gesetze verstoßen wird, etwa wenn Bestimmun-
gen zum Arbeitsschutz nicht eingehalten werden oder 
der Lohn sittenwidrig ist. Ein Entgelt gilt als als sitten-
widrig, wenn es mindestens 30 Prozent unter dem Ta-
rifentgelt liegt oder – wenn kein Tarif existiert – es sich 
30 Prozent unter dem ortsüblichen Entgelt befindet. Ob 
gegen Gesetze z.B. gegen Bestimmungen des Arbeits- 
schutzes verstoßen wird, lässt sich auf Basis eines Stel-
lenangebots im Vorfeld allerdings schwer beurteilen.
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Wie werden meine Berufsausbildung 
oder erworbene Qualifikationen  
berücksichtigt?
Leider gar nicht. Es gibt keinen Berufsschutz. So kön-
nen Facharbeiter auch in Hilfstätigkeiten vermittelt 
werden. Wenn du ein Stellenangebot unterhalb dei-
ner Qualifikation bekommst, solltest du umgehend 
mit deinem Vermittler sprechen. Manches Mal hilft 
es, noch einmal auf die vorhandenen eigenen Qua-
lifikationen und Erfahrungen hinzuweisen sowie auf 
die Vorteile, im erlernten Beruf arbeiten zu können. 
Bleibt dein Arbeitsvermittler bei dem gemachten 
Stellenangebot, musst du dich allerdings um die Ar-
beit bemühen.

Was tue ich, wenn unklar ist, ob eine 
angebotene Stelle zumutbar ist?

Wenn unklar ist, ob eine Stelle zumutbar ist, musst 
du dich trotzdem um sie bemühen, um eine Sperrzeit 
zu vermeiden.

Welche Sperrzeit droht mir konkret, 
wenn ich eine zumutbare Arbeit ablehne?

Eine Sperrzeit wegen Arbeitsablehnung droht be-
reits, wenn »die Anbahnung eines Beschäftigungs-
verhältnisses vereitelt wird«. Beim ersten Mal er-
hältst du drei Wochen kein Arbeitslosengeld, beim 
zweiten Mal sechs Wochen und beim dritten Mal sind 
es zwölf Wochen. Zudem verkürzt jede Sperrzeit die 
Bezugsdauer von Arbeitslosengeld, also die Zeit, die 
du maximal Arbeitslosengeld bekommst.



10

Die Bewerbung: Was mache ich, wenn 
ich ein Stellenangebot erhalte?

Wenn du von der Agentur für Arbeit ein Stellenange-
bot erhältst, musst du schnell mit dem möglichen  
Arbeitgeber Kontakt aufnehmen und dich bewerben. 
Daher ist es gut, wenn du schon frühzeitig alle Nach-
weise und Zeugnisse bereit hast, die du für eine Be-
werbung benötigst. Es ist sinnvoll, sich vorab über 
den Arbeitgeber zu informieren, so dass du dieses 
Wissen auch in der Bewerbung nutzen kannst. Du 
kannst auch telefonisch mit dem möglichen Arbeit-
geber Kontakt aufnehmen und dich informieren. Das 
zeigt Interesse.

Äußerst du dich bei der schriftlichen Bewerbung 
oder im Vorstellungsgespräch hingegen ablehnend 
oder zeigst du offen mangelndes Interesse, kann die 
Agentur für Arbeit dies als Verhinderung eines Ar-
beitsverhältnisses bewerten, und eine Sperrzeit we-
gen Arbeitsablehnung kann die Folge sein.

Erst gut informieren und dann  
rasch bewerben
Wenn du unsicher bist, wie du dich bewerben sollst 
oder wie du im Vorstellungsgespräch auftreten sollst, 
kannst du deinen Vermittler gezielt nach Informa-
tions- und Schulungsangeboten zu diesen Themen 
fragen. 

Die Agenturen für Arbeit sind gesetzlich nicht ver-
pflichtet, Angaben zum Verdienst und zur Arbeitszeit 
zu machen. Dies kannst du vom Arbeitgeber erfah-
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ren. Sofern es in der Firma einen Betriebsrat gibt, 
kannst du auch dort Informationen über die Stelle 
bekommen. Wenn die angebotene Stelle nicht für 
dich geeignet ist, kannst du deinen Vermittler um ein 
Gespräch bitten. Du kannst deutlich machen, dass 
du das Angebot keinesfalls ablehnen willst, aber Be-
denken hast, die du besprechen möchtest. Schildere 
deine Einwände konkret und frage, ob ein anderes 
Stellenangebot in Frage kommt, das besser zu dir 
passt. Bleibt der Vermittler bei dem ursprünglichen 
Angebot, musst du dich auch weiter darum bemühen.

Wie verhalte ich mich beim 
Vorstellungsgespräch?
In jedem Vorstellungsgespräch ist es für Arbeitgeber 
ein wichtiger Punkt, welches Interesse Bewerber an 
der Stelle zeigen. Möchtest du den Arbeitsplatz be-
kommen, dann werbe für dich und zeige auf, dass 
du die oder der Richtige bist. Gleichwohl bist du kein 
Bittsteller. Bei einem Vorstellungsgespräch verhan-
delst du mit einem Arbeitgeber über deine Arbeits-
zukunft. Du kannst auch Fragen zu dem angebotenen 
Arbeitsplatz stellen, zum Beispiel, wie hoch das Ent-
gelt ist oder wie die Arbeitszeiten sind. Wie in jedem 
Vorstellungsgespräch gilt: Unzulässige Fragen des 
Arbeitgebers brauchst du nicht zu beantworten. Ob 
du schwanger bist, musst du nicht beantworten und 
auch nicht, ob du in der Gewerkschaft bist oder einer 
Partei oder Religionsgemeinschaft angehörst.
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Weitere Tipps
 Kosten für Bewerbungen können von der 
Agentur für Arbeit übernommen werden. 
Sprich deinen Vermittler darauf an. Die 
Agentur für Arbeit kann auch die Fahrtkos-
ten für ein Vorstellungsgespräch überneh-
men – wenn du das vorher beantragst und 
der Arbeitgeber, bei dem du dich beworben 
hast, diese Kosten nicht erstattet.

Notiere alle deine Aktivitäten mit Datum, 
Gesprächspartner und Uhrzeit – also zum 
Beispiel, wann du mit deinem Vermitt-
ler telefoniert hast, wann du bei einem 
Arbeitgeber angerufen oder wann du eine 
Bewerbung abgeschickt hast. 
Mache dir nach einem Vorstellungsgespräch 
Notizen über den Gesprächsverlauf. Solche 
Unterlagen sind im Konfliktfall viel wert. 

Die IG Metall bietet arbeits- und sozial-
rechtliche Beratung. Der gewerkschaft
liche Rechtsschutz gilt auch in Streitfällen 
mit der Agentur für Arbeit, etwa bei einer 
Klage gegen eine Sperrzeit. 
Die IG Metall unterstützt dich auch durch 
Angebote und Seminare. Erkundige dich 
nach Erwerbslosentreffs der IG Metall und 
Erwerbsloseninitiativen. Arbeitslose in der 
IG Metall zahlen pro Montat nur den deut-
lich ermäßigten Beitrag von 0,5 Prozent der 
monatlichen Bruttoentgeltersatzleistung.

TIPP

1

TIPP

2

TIPP

3
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Personal- / StammnummerKostenstelle

Leihbeschäftigte*r mit Werkvertrag befristet

Name

Vorname

Hausnr.

Land

Straße

Geburtsdatum

Staatsangehörigkeit

weiblich männlich
divers keine Angabe

Mobiltel. dienstlich privat Telefon dienstlich privat

E-Mail dienstlich privat

T T M M J J J J
Geschlecht

Stand: Dezember 2023

Durchschnittliches Bruttomonatseinkommen, davon 1 %  =

Der Beitrag beträgt 1 % des durchschnittlichen Bruttomonatseinkommens.
Der Beitrag für Mitglieder in (hoch-)schulischer oder universitärer Vollzeitweiterbildung beträgt 3 €.

Mitgliedsbeitrag

WohnortPLZ

von: bis:
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✁

Eintrittsdatum Werber*in Name

Mitgliedsnummer

B E I T R I T T S E R K L Ä R U N G

Beitritt: Hiermit trete ich der IG Metall bei und erkenne die Satzung dieser Gewerkschaft an. Ich bestätige die Richtigkeit der 
Angaben zu meiner Person und nehme den Datenschutzhinweis der IG Metall zur Kenntnis.

SEPA-Lastschriftmandat (wiederkehrende Lastschriften): Gläubiger-Identifikationsnummer der IG Metall: DE71 ZZZ0 
0000 0535 93, Mandatsreferenz: Mitgliedsnummer01. Ich ermächtige die IG Metall, den satzungsgemäßen Miglieds- 
beitrag einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der IG Metall auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
Änderungen meiner Daten werde ich unverzüglich der IG Metall mitteilen.

Ort/Datum/Unterschri ft

Datenschutz: Mitgliedsdaten werden nur im Sinne der Satzung verwendet. Meine personenbezogenen Daten werden von 
der IG Metall und ihren gewerkschaftlichen Vertrauensleuten unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorschriften 
der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes für die Begründung und Verwal-
tung meiner Mitgliedschaft erhoben, verarbeitet und genutzt. Weitere Hinweise zum Datenschutz finde ich unter  
www.igmetall.de/datenschutz.

T T M M J J J J

I B A N

Ich bin
Vollzeit beschäftigt
Teilzeit beschäftigt

Ich bin derzeit    
Auszubildende*r dual Studierende*r Student*in Schüler*in Ferienbeschäftigte*r

von:

von:

bis:

bis:

Verleihbetrieb:

wenn Student*in, Hochschule:

solo-selbstständig
in Altersteilzeit Arbeitsphase
in Altersteilzeit Freistellungsphase

Betrieb / Einsatzbetrieb PLZ   Ort  

Personal- / StammnummerKostenstelle

Leihbeschäftigte*r mit Werkvertrag befristet

Name

Vorname

Hausnr.

Land

Straße     

Geburtsdatum

Staatsangehörigkeit

weiblich männlich 
divers keine Angabe

Mobiltel. dienstlich privat Telefon dienstlich privat

E-Mail dienstlich privat

T T M M J J J J
Geschlecht

Stand: Dezem
ber 2023

Durchschnittliches Bruttomonatseinkommen, davon 1 %  =

Der Beitrag beträgt 1 % des durchschnittlichen Bruttomonatseinkommens.  
Der Beitrag für Mitglieder in (hoch-)schulischer oder universitärer Vollzeitweiterbildung beträgt 3 €.

Mitgliedsbeitrag

WohnortPLZ

von: bis:
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Wenn möglich,  
bitte bei der IG Metall  
vor Ort abgeben 
oder in einen Briefumschlag 
mit Fenster stecken und  
zurückschicken.
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Infos und Tipps  
zum Arbeitslosengeld
Welche Rechte und Pflichten 
habe ich?
SSttand 20and 202525

Impressum

IG Metall-Vorstand 
FB Sozialpolitik / Ressort Marketing

www.igmetall.de

Foto: Rido/shutterstosck

Stand: Januar 2025

PN: 1000873A

Wir. Die IG Metall. 
Eine Gewerkschaft stellt sich vor.
Du möchtest gerne mehr wissen über die IG Metall? 
Unser Magazin »Wir. Die IG Metall.« vermittelt  
an  schaulich, wofür wir stehen, was wir bieten und 
was Gewerkschaft heißt. Es liegt jedem Infopaket  
bei und ist kostenfrei zu bestellen unter

  igmetall.de/infopaket

Direkt online Mitglied werden auf

  igmetall.de/beitreten 

Vernetzt und informiert sein.  
Unseren Newsletter be stellen unter

  igmetall.de /infoservice
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